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Diane K. Bohn*

HAUSLICHE Gewalt hat verschiede-
ne Ursachen: die fehlende Gleichstellung
von Frau und Mann, die immer noch
verbreitete Behandlung von Frauen als
blosses Objekt, und die gesellschaftliche
Duldung ménnlicher Gewaltbereitschaft
und Machotum. Préventions- und Inter-
ventionsstrategien miissen diese Ursa-
chen auf der sozialen und politischen
Ebene angehen. Die Hebammen als In-
dividuen, Berufsfrauen und in der Regel
auch Mitglieder eines Berufsverbands
haben eine wichtige Rolle dabei zu spie-
len, Gewalt und ihre verheerenden Aus-
wirkung auf Frauen, Kinder und Fami-
lien einzuddmmen. Oft ist die Hebamme
die einzige Person, mit der eine von Ge-
walt bedrohte Frau in engeren Kontakt
kommt. Bei den Interventionen wird
zwischen der priméren, sekundédren und
tertidren Stufe unterschieden.

Primare Interventionen

Primére oder prdventive Interventio-
nen erfordern politisches Engagement.
Hebammen konnen beispielsweise Or-
ganisationen unterstiitzen, die sich fiir
Gleichstellung und Einddmmung von
Gewalt einsetzen, Kinderbetreuung an-
bieten und so Druck aus Familien weg-
nehmen. Sie konnen Frauenhdusern
finanziell unter die Arme greifen, wer-
dende Viter zum Besuch von Geburts-
vorbereitungskursen ermutigen und in
diesen Kursen auch das Thema Gewalt
ansprechen.

Risikopaare und -familien zu erken-
nen ist eine weitere wichtige Aufgabe fiir
Hebammen. Anzeichen von Stress, feh-
lende emotionale Zuwendung zwischen
den Partnern, psychologisches «Fertig-
machen» und die mangelnde Féhigkeit,
mit Konflikten konstruktiv umzugehen,
kénnen auf vorhandene Risikofaktoren
hinweisen. Eine Frau, die sozial isoliert
scheint und berichtet, ihr Partner ver-
halte sich sehr eifersiichtig oder kontrol-
lierend, kann ebenfalls geféhrdet sein.
In interdisziplindrer Zusammenarbeit
kann die Hebhamme die Kommunikation

* Diane K. Bohn: Domestic violence and pregnancy.
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zu solchen Frauen vertiefen helfen,
Stress abbauen und emotionale Zuwen-
dung bieten.

Sekundare Interventionen

Sekundére Intervention setzt ein, wenn
Gewalt ausgeiibt wird, aber noch ohne
festes Muster ablauft. Friihzeitiges Erken-
nen hat hier oberste Prioritdt. Alle Frau-
en, die eine Hebamme konsultieren, soll-
ten auf hdusliche Gewalt hin befragt wer-
den. Und alle, ob sie Gewalt erwiahnen
oder nicht, sollten mit einschlidgigen
Adressen von Hilfsangeboten bedient
werden. Studien haben erhértet, dass ge-
schlagene Frauen ein starkes Bediirfnis
empfinden, nach Gewalt in der Familie
befragt zu werden. Sie fiihlen grosse Er-
leichterung, sobald sie dariiber in einem
privaten, nicht bedrohlichen Rahmen
sprechen kénnen. Frauen ohne Gewalter-
fahrung andererseits haben generell
nichts dagegen, in einer Routineuntersu-
chung auch zu Gewalt befragt zu werden.

Die Hebamme hat viele Moglichkeiten,
wie sie die Gewaltfrage thematisieren
will. Fragen wie «Hatten Sie jemals eine
Beziehung zu einem Mann, der Sie
verletzt hat?» und «Leben Sie momen-
tan in einer solchen Beziehung?» lassen
sich in eine Routineuntersuchung oder
in ein Entlassungsgesprich einbauen..
Verdichtet sich der Verdacht auf Miss-
brauch und Stress, konnten weitere
Fragen folgen, z.B.: «Wie reagiert Thr
Partner auf Thre Schwangerschaft? Un-
terstiitzt er Sie? Haben Sie oft Streit? Hat
er Sie schon einmal geschlagen oder
sonst verletzt? Haben Sie Angst vor
ihm?» Eine Frau, die vor ihrem Partner
Angst hat, erlebt immer physische oder
emotionale Bedrohung.

Wiéhrend Geburtsvorbereitungs- oder
Elternkursen und wihrend der Wochen-
bettbetreuung sollte die Hebamme die
Interaktionen zwischen den Partnern be-
obachten. Wird die Frau von ihrem Part-
ner haufig blossgestellt, klein gemacht
oder emotional verletzt, sollte die Heb-
amme wegen eventueller physischer
Gewaltanwendung nachfragen. Gewalt-
bereite Ménner halten sich oft auffallend
hiufig am Wochnerinnenbett auf, die
Hebamme muss also eine Zeit suchen, in
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der sie allein mit der Frau sprechen
kann. War der Partner gewalttitig, so
sollte die Hebamme auch mit ihm spre-
chen und beide Partner auf bestehende
Hilfsangebote aufmerksam machen. Ver-
letzungen, die mit Unféllen oder Stiirzen
erkldrt werden, erfordern besondere
Aufmerksamkeit. Anamnesen mit vor-
zeitigen Wehen und Friihgeburt, Kinds-
tod oder Kindsverletzungen, Abruptio
placentae oder unerklarlichen miitterli-
chen Blutungen miissen sorgfiltig unter-
sucht werden. Verpasst eine Frau wie-
derholt einen Termin, sollte die Hebam-
me dem nachgehen. Auch Drogenmiss-
brauch, Suizidversuche, Nichtbefolgen
oder Abbruch einer Behandlung, gerin-
ges Selbstwertgefiihl und Depression
konnen auf Gewaltanwendung hindeu-
ten. Ist eine Familie von Gewalt betrof-
fen, dann wird oft die Intervention einer
Kinderschutzstelle notig. Die Hebamme
hat je nach Gesetzeslage Meldepflicht,
sollte dies aber der Frau erkldren und sie



ermutigen, die Behorden selbst zu kon-
taktieren. Wichtig ist, dass die Hebamme
eine Frau unterstiitzt, ohne zu werten,
wie immer auch sich die Frau im Hin-
blick auf die Zukunft ihrer Partnerschaft
entscheidet. Die Frau sollte {iber ihre
Gewalterfahrung sprechen konnen, ohne
sich selbst zu beschuldigen, und die Heb-
amme wiirdigt diese Erfahrungen mit
Zuwendung und Empathie.

Tertiare Intervention

Von tertidrer Intervention wird ge-
sprochen, wenn héusliche Gewalt ein
festes Muster angenommen hat und der
Sicherheit von Frau und Kindern oberste
Prioritdt zukommt.

Die meisten geschlagenen Frauen er-
leiden mehrere Formen von Miss-
brauch. Sie miissen speziell nach Fak-
toren befragt werden, die auf eine le-
bensgefidhrdende Eskalation von Gewalt
hindeuten. Darunter fallen Bedrohung
oder Angriff mit Waffen, Todesdrohun-
gen, Gewalt gegen Kinder, Haustiere
oder Personen ausserhalb der Familie,
stindige Uberwachung der Frau auch
am Arbeitsort, sexueller Ubergriff,
Schlidge wihrend der Schwangerschaft,
Vorwiirfe von Untreue, keine oder selte-
ne Gewissensbisse des Partners, extre-
me Zeichen von Eifersucht, zunehmende
Isolation, Suchtmittelmissbrauch durch
den Partner, Suizidversuche der Frau.
Dabei ist die umfassende Dokumenta-
tion des Misshrauchs mit Hilfe von Kor-
perskizzen und Fotos von Verletzungen
wichtig. Die Anamnese muss detailliert
aufgenommen werden, und die Frau
sollte fiir eine allfdllige Klage eine Kopie
davon bekommen.

Liegt der Ubergriff erst kurze Zeit
zuriick oder lebt die Frau unter einer
Morddrohung, sollte ihr die Hebamme
vorschlagen, die Polizei zu kontaktieren
und zusammen mit den Kindern die Si-
cherheit eines Frauenhauses aufzusu-
chen. Falls die Frau wieder nach Hause
zuriick gehen will, kann die Hebamme
mit der Frau zusammen Notfallszenari-
en besprechen und ihr entsprechende
Adressen mitgeben. Auf keinen Fall darf
die Hebamme versuchen, etwas fiir die
Frau zu organisieren. Sie kann die Frau
nur begleiten und sie dabei unterstiitzen,
zu einem informierten Entscheid iiber
ihre Zukunft zu finden. Neben dieser un-
terstlitzenden Aufgabe muss die Hebam-
me auch die interdisziplindre Zusam-
menarbeit im Interesse der von Gewalt
betroffenen Frau und Familie suchen.

Bearbeitung und Ubersetzung
durch die Redaktion
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Ziirich: Interventionsstelle gegen
hausliche Gewalt IHG

Anschliessend an eine Kampagne des Ziircher
Stadtrates «Ménnergewalt macht keine Manner»
wurde 1996 das Interventionsprojekt gegen Man-
nergewalt initiiert. Seine Leitung hatte das Ziir-
cher Biiro fiir die Gleichstellung von Frau und
Mann sowie - bis 1999 - die damalige Fachstell
Gewalt gegen Frauen und Kinder inne. Auch fii
das ZIP stand die Zusammenarbeit zwischen ver
schiedenen beteiligten Institutionen wie Opfe
hilfe, Migrantinnenprojekte, Mannerbiiro, Polize
Justiz, Vormundschaftshehorde, Bewédhrungshi
an einem Runden Tisch im Zentrum der Akti
titen. Die Einbindung weiterer institutionelle
Bereiche wie Medizin/Psychiatrie und Kinder
schutz ist geplant. Ein ambulantes Beratun
angebot fiir gewaltbetroffene Fraue
Trégerschaft des Frauenhauses sowi
bote fiir gewaltausiibende Manner sin
vorgesehen. Ende 2000 schloss der Stadt
stddtische Interventionsprojekt ab, und
nahmevorbereitungen durch den K
kurz vor dem Abschluss.
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sinsam mit Halt-Gewalt kann die Inte.r-
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les Trainingsprogramm fiir gewaltaus-
lende Mianner durchfithren; frithere Ange-
te waren an zuwenig Teilnehmern gesche

erventi fusli iz-, Polizel
rventionsstelle gegen hausliche Gewalt, Justiz-,
d Militirdirektion Basel-Landschaft, Rathausstr. 2,

10 Liestal, Tel. 061 925 62 38.
nterventionsstelle@jpm.bl.ch

Berner Interventions-
projekt gegen
hausliche Gewalt bip

“drei
Iogisphe und rechtliche
arbeitet eine zweikopfige |

Das Berner Projekt ist
ebenfalls ein Folgeprojekt der
nationalen Sensibilisierungs-
kampagne Halt Gewalt und
wird gemeinsam von Stadt
und Kanton Bern getragen.
Es lehnt sich in Konzept,
Zielen und Schwerpunkten an
die beschriebenen ldnger
estehenden Interventions-

ojekte an.

or  Interventionsprojekt gegehw
Gewalt bip, Postfach 683,
rn 8, Tel. 031 321 62 99,

1 Schweizer Hebamme
5/2001 Sage-femme suisse

denen Projektteile. Finanzie
phase vom Justizdeparteme

FEinzelne Projekiteile s
* Der Runde Tisch:
treter der Opfer;

Resu weisen auf den |
r lelchS]'&hl‘ 1995 18,59 mI(:hfrrf

se Einstellungen von Anz




	Was können Hebammen tun?

